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Bauer Christa

Von: Schmelz, Michael <Michael.Schmelz@lra-ei.bayern.de>
Gesendet: Dienstag, 20. Februar 2024 15:52
An: Schmitz Katrin
Cc: Schmid, Jonas
Betreff: LRA EI-SG44: Beteiligung zum Entwurf der Änderung des STFNP 

"Windkraft"

Der von der Stadt Eichstätt vorgelegte STFNP ist grundsätzlich für die Aufnahme von Windkraftanlagen geeignet. 
Inwieweit eine endgültige Realisierung von Windkraftanlagen tatsächlich vorgenommen werden kann, hängt vom 
jeweilig erforderlichen BImSchG-Verfahren ab, welches auf einen konkreten Anlagebezug (Standort sowie Höhe der 
Anlage, ausgehende Emissionen (Lärm/Schattenwurf) etc.) abstellt.  
 
Mit der vorgelegten Planung (unter Verwendung der zulässigen Referenzanlage) des TB Markert besteht 
Einverständnis. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Michael Schmelz 

Sachgebietsleiter 
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